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Vorbemerkung

Empfehlungen Gefährdungsermittlung 
der Unfallversicherungsträger (EGU) 
nach der Gefahrstoffverordnung werden 
von der antragstellenden Organisation 
in Zusammenarbeit mit

• den gesetzlichen Unfallversicherungs-
trägern (UVT) und dem

• Institut für Arbeitsschutz der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(IFA) gemeinsam mit der 

• Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA) und gegebe-
nenfalls weiteren Messstellen, z. B. 
der Bundesländer, erstellt.

EGU werden im Abstand von fünf Jahren 
durch die Projektgruppe „EGU“ des 
Sachgebietes „Gefahrstoffe“ überprüft. 
Sollten Änderungen (dies betrifft Über-
arbeiten oder auch Zurückziehen einer 
EGU) notwendig, werden diese veröf-
fentlicht.

Sie werden herausgegeben durch das 
Sachgebiet „Gefahrstoffe“, Fachbereich 
„Rohstoffe und chemische Industrie“ 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung (DGUV) und in das Regelwerk 
unter der Bestellnummer DGUV Infor-
mation 213-701 ff. aufgenommen. Darü-
ber hinaus erfolgt eine Verbreitung über 

das Internet sowie branchenbezogen 
durch die einzelnen Unfallversiche-
rungsträger. 

Diese Empfehlungen wurden erstmals 
im Februar 2008 von der Berufsgenos-
senschaft der Bauwirtschaft (BG Bau), 
Berlin, und der Firma Werner Müller, 
Frankenthal, erarbeitet. Sie wurden in 
2019 überarbeitet und ersetzen die „BG-
Information BG/BGIA-Empfehlungen für 
die Gefährdungsbeurteilung nach der 
Gefahrstoffverordnung – Einsatz von 
Kaltschweißmitteln für PVC-Bodenbelä-
ge“ von 2008.
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Maßnahmen aus dem Arbeitsschutzge-
setz (ArbSchG) [1] und 7. Sozialgesetz-
buch (SGB VII) [2] gegen arbeitsbeding-
te Gesundheitsgefahren werden in der 
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) [3] 
und den zugehörigen Technischen Re-
geln konkretisiert sowie durch Regeln, 
Vorschriften und Informationen der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV) erläutert. 

Die in den Empfehlungen Gefährdungs-
ermittlung der Unfallversicherungsträger 
(EGU) nach GefStoffV beschriebenen 
Verfahren, Tätigkeiten und Schutzmaß-
nahmen sind vorrangig auf die GefStoffV 
gerichtet. Andere Gefährdungen, die 
sich durch die Arbeitsstätte und die 
Verwendung von Arbeitsmitteln ergeben 
können sind in einer Gefährdungsbeur-
teilung z. B. gemäß der Verordnung über 
Arbeitsstätten (ArbStättV) [4] und der 
Verordnung über Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz bei der Verwendung 
von Arbeitsmitteln (BetrSichV) [5] ge-
sondert zu betrachten. Im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung ist in Abspra-
che mit dem zuständigen Facharzt oder 
der Fachärztin die arbeitsmedizinische 
Vorsorge gemäß der Verordnung zur 
arbeitsmedizinischen Vorsorge (Arb-
MedVV) festzulegen [6]. 

Die GefStoffV fordert Art und Ausmaß 
der Exposition der Beschäftigten zu er-
mitteln und zu beurteilen. Dies kann 
durch Arbeitsplatzmessungen oder 
gleichwertige, auch nichtmesstechni-
sche Ermittlungsverfahren erfolgen. EGU 
nach Gefahrstoffverordnung sind eine 
Hilfe bei der Gefährdungsbeurteilung, 
da sie für vorhandene oder abzuleitende 
Schutzmaßnahmen und deren Wirksam-
keitsüberprüfung entsprechend der 
Technischen Regel für Gefahrstoffe 400 -  
Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten 
mit Gefahrstoffen (TRGS 400) [7] mit 
herangezogen werden können. 

Darüber hinaus können diese EGU als 
nichtmesstechnisches Verfahren bei der 
Informationsermittlung und Durchfüh-
rung der Expositionsbewertung nach der 
Technischen Regel für Gefahrstoffe 402 
- Ermittlung und Beurteilung der Kon-
zentrationen gefährlicher Stoffe in der 
Luft in Arbeitsbereichen (TRGS 402) [8] 
verwendet werden. Somit können Unter-
nehmen den eigenen Ermittlungsauf-
wand erheblich reduzieren. Dies ist  
insbesondere bei messtechnischen 
Ermittlungen von Bedeutung, die im 
Einzelfall ganz entfallen können.

1 Allgemeines
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Diese EGU gibt dem Betrieb praxisge-
rechte Hinweise, wie sichergestellt wer-
den kann, dass Arbeitsplatzgrenzwerte 
und andere Beurteilungsmaßstäbe ein-
gehalten sind oder anderweitig davon 
ausgegangen werden kann, dass der 
Stand der Technik erreicht ist. 

Werden die genannten Bedingungen 
sowie die Schutzmaßnahmen eingehal-
ten, kann davon ausgegangen werden, 
dass das Minimierungsgebot nach § 7 
der GefStoffV für die hier genannten 
Gefahrstoffe erfüllt wird. 

Bei Anwendung dieser EGU für das Kalt-
schweißen zur wasserdichten Nahtver-
siegelung von PVC-Bodenbelägen müs-
sen folgende Voraussetzungen erfüllt 
sein:

• Einsatz von PVC-Kaltschweißmitteln 
mit einem Gehalt an Tetrahydrofuran 
(THF) von maximal 90 % (z.B. Werner 
Müller GmbH, PVC-Kaltschweissmittel 
Typ A, PVC-Kaltschweißpaste Typ C 
und T). 

Diese Kaltschweißmittel werden in  
Tuben bis zu 150 g sowie in Dosen bis zu  
1 l angeboten. Aus den Dosen muss das 
Kaltschweißmittel zum Verarbeiten in 

kleine Plastikflaschen (250 ml) umgefüllt 
werden. 

Für die beschriebenen Tätigkeiten  
werden Kriterien für die unmittelbare 
Anwendung von Schutzmaßnahmen 
festgelegt, so dass auf eine messtechni-
sche Überwachung der THF-Konzentra-
tion an den Arbeitsplätzen verzichtet 
werden kann. Neben der inhalativen 
Gefährdung werden hierbei auch die 
dermalen Gefährdungen berücksichtigt.  
Chemisch-physikalische Gefährdungen 
treten bei bestimmungsgemäßer Ver-
wendung THF-haltiger PVC-Kaltschweiß-
mittel nicht auf. Sind im Ergebnis der 
individuellen Gefährdungsbeurteilung 
Brand- und Explosionsgefahren nicht 
auszuschließen, müssen ergänzende 
Schutzmaßnahmen nach  
§ 11 GefStoffV getroffen werden.

Bei Anwendung dieser EGU bleiben  
andere Anforderungen der GefStoffV, 
insbesondere die Informationsermitt-
lung und die Verpflichtung zur Substitu-
tionsprüfung und Beachtung der Rang-
folge der Schutzmaßnahmen, bestehen. 

Die Anwenderin oder der Anwender  
dieser EGU muss bei Änderungen im 
Arbeitsbereich oder bei 

2 Anwendungsbereich und Hinweise
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Verfahrensänderungen sofort und an-
sonsten mindestens einmal jährlich die 
Aktualität dieser EGU überprüfen und 
das Ergebnis dokumentieren.  
Die Überprüfung erfolgt im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung nach § 6 der 
GefStoffV.

Anwendungsbereich und Hinweise
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3 Begriffsbestimmungen

Begriffe werden so verwendet, wie sie 
im Begriffsglossar zu den Regelwerken 
der Betriebssicherheitsverordnung  
(BetrSichV), der Biostoffverordnung 
(BioStoffV) und der GefStoffV [9] be-
stimmt sind.

3.1 Kaltschweißen

Das Verschweißen von PVC mittels Kalt-
schweißmittel ist ein physikalischer 
Vorgang, der oft auch als „Quellver-
schweißung“ bezeichnet wird. Hierbei 
werden die benachbarten Belagskanten 
durch das im Kaltschweißmittel enthal-
tene Lösemittel angelöst. Die nun be-
weglichen PVC-Moleküle verknäulen 
sich miteinander und ergeben nach  
Verdunstung des Lösemittels eine 
dauerhafte und feste Verbindung.
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4 Arbeitsverfahren und Tätigkeiten

PVC-Bodenbeläge werden in der Regel 
an den Nähten wasserdicht verschweißt. 
Dazu wird die Naht durch einen fach-
männischen Nahtschnitt (dicht ge-
schnittene Naht) und Überkleben der 
Belagkanten mit Klebeband vorbereitet. 
Danach wird das Klebeband aufge-
schnitten, und bei harten PVC-Belägen 
wird der Nahtbereich zusätzlich mit 
einem Fön oder Bügeleisen leicht er-
wärmt. Anschließend wird der Klebstoff 
aus einer Tube oder einer kleinen Plas-
tikflasche in die Fuge gebracht. Hierzu 
presst man die Nadel bzw. bei T-Düsen 
einen Teil der Düse tief in die Naht hin-
ein und führt diese entlang der Fugen-
öffnung, so dass ein etwa 5 bis 6 mm 
breiter geschlossener Flüssigkeitsfilm 
über dem Klebeband zurückbleibt. Nach 
ca. 10 Minuten kann das Klebeband mit 
dem Klebstoffüberstand abgezogen 
werden.

Bei dicht geschnittener Naht werden pro 
Meter etwa 2 bis 5 g Kaltschweißmittel 
benötigt. Sobald Fugen zwischen den 
Belagsbahnen vorhanden sind (Typ C) 
und sobald Beläge mit großer Gesamt-
dicke verwendet werden, steigt der Ver-
brauch auf bis zu 20 g/m. Da das Auf-
bringen des Klebstoffes durch Druck auf 
die Tube bzw. Flasche erfolgt und die 
relativ kleinen Behälter sicher geführt 
werden müssen, ist aus ergonomischen 
Gründen die Zeit begrenzt, in der der 
Klebstoff aufgebracht werden kann.
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5 Gefährdungsermittlung und Beurteilung

5.1 Gefahrstoffe

Werner Müller PVC-Kaltschweißmittel 
Typ A und PVC-Kaltschweißpaste Typ C 
und T bestehen aus Tetrahydrofuran 
(THF), Polyvinylchlorid (PVC) und Mattie-
rungsstoff (amorphe Kieselsäure). THF 
hat die CAS Nr: 109-99-9 und die EG  
Nr: 203-726-8. 

Nach der Verordnung (EU) 1272/2008 
zur Einstufung und Kennzeichnung von 
Chemikalien (CLP-Verordnung) ist THF 
als Gefahrstoff eingestuft [10]. Zusätz-
lich ist THF mit dem Signalwort „Gefahr“ 
zu kennzeichnen.

Gefahrenklasse Gefahrenkategorie Kennzeichnung H-Satz

Karzinogenität Kat. 2 H351

Augenreizung Kat. 2 H319

Spezifische Ziel-
organ-Toxizität (ein-
malige Exposition)

Kat. 3 H335

Akute Toxizität, 
Verschlucken

Kat. 4 H302

Entzündbare 
Flüssigkeit

Kat. 2 H225
EUH019

* Mindesteinstufung bzw. Herstellerangaben 
Quelle: www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-stoffdatenbank/index.jsp

Tabelle 1: Einstufung und Kennzeichnung von THF nach CLP-Verordnung*

11



H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

EUH019 Kann explosionsfähige Peroxide bilden.

Entsprechend der TRGS 900 [11] gilt für THF ein Arbeitsplatzgrenzwert (AGW):

•  AGW = 150 mg/m³ (50 ml/m³) 
•  Kurzzeitwert (KZW): 300 mg/m³
•  Spitzenbegrenzung: Kurzzeitwertkategorie 2 (I) 
•  Überschreitungsfaktor 2, Dauer 15 min, 4-mal pro Schicht, Abstand 1 h.
•  Bemerkung H: Hautresorptiv 
• Bemerkung Y: Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung 

des AGW und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu 
werden.

Die MAK-Kommission stuft THF in die Krebserzeugende Kategorie 4 ein [12]. Dies 
bedeutet, dass bei Einhaltung des MAK-Wertes (entspricht dem AGW) kein Beitrag 
zum Krebsrisiko für den Menschen zu erwarten ist.

Der Biologische Grenzwert liegt bei 2 mg THF pro l Urin (TRGS 903) [13].

Gefährdungsermittlung und Beurteilung
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5.2 Gefahrstoffexposition

Die den Auswertungen zugrundeliegen-
den Messergebnisse wurden in den 
Jahren 1998 bis 2016 ermittelt. Der Kalt-
schweißmittelverbrauch lag zwischen 2 
und 19 g/m.

Es wurden die Konzentrationen von THF 
in der Atemluft beim Kaltverschweißen 
von Fugen mit Werner Müller 

Kaltschweißmittel Typ A und Kalt-
schweißpaste Typ C und T ermittelt (sie-
he Tabelle 2 sowie Abbildung 1). Die 
Messungen erfolgten meist über 1 oder 
2 Stunden. Diese Arbeiten werden in der 
Regel nicht während der gesamten 
Schicht durchgeführt. Die Messwerte 
wurden aber dennoch als Schichtmittel-
werte angenommen, da in Einzelfällen 
das Kaltverschweißen auch über eine 
Schicht dauern kann. 

Messwerte Minimalwert 50-Perzentil 95-Perzentil Maximalwert

46 2,0 49,0 134,0 213,0

Abb. 1:  Übersicht über die ermittelten THF-Messwerte beim PVC-Kaltschweißen (mg/m³)

Tabelle 2: Übersicht der THF-Messwerte beim PVC-Kaltschweißen (mg/m³)

Gefährdungsermittlung und Beurteilung
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5.3 Bewertung der 
Gefahrstoffexposition

Von den am Arbeitsplatz gemessen 46 
Werten lag einer über dem Arbeitsplatz-
grenzwert von THF, alle anderen Mess-
ergebnisse lagen zumeist unter der Hälf-
te des Arbeitsplatzgrenzwertes. 

Begleitende Messungen mit einem  
direkt anzeigenden Photoionisationsde-
tektor haben ergeben, dass der Kurzzeit-
wert zu jeder Zeit eingehalten wurde. 

Bei drei Messungen wurde auch Bio-
monitoring durchgeführt. Es konnte in 
keinem Fall THF im Urin nachgewiesen 
werden.

Für die Gefährdungsbeurteilung wird der 
95 %-Wert von 134 mg/m³ herangezogen. 
Insgesamt belegen die Messungen, 
dass beim Umgang mit Werner Müller 
PVC-Kaltschweißmitteln der Arbeits-
platzgrenzwert für THF eingehalten ist. 
Wird nach den Vorgaben dieser EGU 
gearbeitet, sind keine eigenen Exposi-
tionsmessungen erforderlich.

Gefährdungsermittlung und Beurteilung
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6 Schutzmaßnahmen und 
Wirksamkeitsüberprüfung

Bei sachgemäßer Verwendung ist kein 
Atemschutz erforderlich. Entsprechend 
ist für eine gute Be- und Entlüftung des 
Arbeitsraumes, insbesondere im Boden-
bereich zu sorgen. Dampf-Luft-Gemische 
von THF sind schwerer als Luft. Falls das 
Kaltschweißmittel umgefüllt werden 
muss, dürfen dafür nur geeignete und 
gekennzeichnete Behälter verwendet 
werden. 

Jeglicher Hautkontakt ist zu vermeiden. 
Da z. B. beim Umfüllen von Kaltschweiß-
mitteln Spritzer auftreten können, sind 
hierbei Schutzhandschuhe aus Nitril zu 
tragen.

Der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin 
hat die Wirksamkeitsüberprüfung ge-
mäß der TRGS 500 durchzuführen und 
sich hierbei gegebenenfalls fachkundig 
beraten zu lassen [14]. 

Darüber hinaus werden aufgrund der 
geringen Gefährdung beim Kaltschwei-
ßen zur wasserdichten Nahtversiege-
lung von PVC-Bodenbelägen keine  
weiteren Anforderungen an die Wirk-
samkeitsüberprüfung gestellt.
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